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Protokollauszug
22. Sitzung vom 26. November 2025

285/2025 6.0.4.1 Bau- und Zonenordnung, Teilrevision Planungszone Zentrum 2023
Vorlage Nr. 17/2025: Antrag des Stadtrats auf Festsetzung Teilrevi-
sion Zentrum und Naturgefahren 2023-2026

Referent des Stadtrats: Stefano Kunz
Ressortvorsteher Bau und Planung

Weisung
1. Ausgangslage

Das Zentrum von Schlieren ist durch die Limmattalbahn und die Freistellung der "Pischte 52" mitten
in einer Phase des Umbruchs und Zentrumsentwicklung. Damit die richtigen Planungsmassnahmen
in Ruhe getroffen werden konnten, wurde eine Planungszone festgelegt. Die Frist ist im Juli 2024
abgelaufen. Wahrenddessen wurde die Teilrevision Zentrum aufgegleist. Im Fokus stand der Bereich
zwischen dem Stadtpark und der neuen Ringstrasse.

Ebenfalls wird mit dieser Planungsvorlage eine Vorschrift in die Bau- und Zonenordnung aufgenom-
men, um die kantonale Naturgefahrenkarte und deren Umsetzung zu verankern. Der Kanton reali-
siert einen Hochwasser-Entlastungsstollen (Langnau am Albis — Thalwil). Die im Wirkungsperimeter
des Entlastungsstollens liegenden Gemeinden sind angehalten, die Naturgefahrenkarte in der Bau-
ordnung zu verankern und eine Massnahmenplanung zur Umsetzung der Naturgefahrenkarte zu
erstellen.

Mit dieser Teilrevision werden die planungs- und baurechtlichen Voraussetzungen geschaffen, um
das Zentrumsgebiet, den tibergeordneten Absichten entsprechend, zweckmassig und stadtebaulich
hochwertig weiterentwickeln zu kénnen. Ebenfalls wird die kantonale Naturgefahrenkarte grundei-
gentimerverbindlich verankert.

2. Planung

2.1 Erarbeitung der Planungsgrundlagen

Die Stadt Schlieren fihrte 2023 mit den Grundeigentimern der "Griinen Mitte" ein Workshop-Ver-
fahren durch um ein gemeinsames Zukunftsbild zu entwickeln. Daraus entstand eine stadtebauliche
Vision, die als Grundlage fur die Teilrevision der Nutzungsplanung im Bereich des Zentrums dient.
Das zentrale Ziel ist eine qualitatsvolle Entwicklung der "Linse" zwischen ehemaliger Badener- und
Ringstrasse mit hoher Aufenthaltsqualitat, guter Erschliessung und Integration in den Stadtpark.
Trotz privater Nutzung soll der &ffentliche Charakter des Raums erhalten bleiben.
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2.2 Teilrevision Zonenplan

Das Grundstiick Kat.-Nr. 9838 (Eigentimerin Stadt Schlieren, ehemaliges Strassenstiick) und als
Arrondierung fur eine sinnvolle Zonengrenze der westliche Bereich des Grundstiicks Kat.-Nr. 9839
werden von der Zentrumszone in die Wohnzone W4 0.80 umgezont, zusatzlich Uberlagert mit
"massig stérendes Gewerbe zulassig". Damit wird die Zonierung dieser Flache an die Zonierung der
westlich angrenzenden Flachen angeglichen. Diese gesamte Flache (neue und bestehende W4
0.80) wird mit einem Perimeter flir Sonderbauvorschriften Gberlagert um eine koordinierte, qualitats-
volle Entwicklung zu ermdglichen. Weiter wird der noch nicht eingezonte Teil der "Pischte 52" neu
der Kernzone zugewiesen (mit dem Zusatz 'nicht Uberbaubar' im Kernzonenplan) und zahlt damit
zur "Grinen Mitte". Die "Pischte 52" war bisher, da reine Verkehrsflache, keiner Zone zugewiesen.
Die neue Ringstrasse liegt heute in der W4 und Zentrumszone. Sie erhalt keine Zonenzuweisung
mehr, da sie ausschliesslich Verkehrszwecken dient.

Der Kulturplatz bleibt grossmehrheitlich in der Zentrumszone und soll fir Zentrumsnutzungen (bei-
spielweise Stadtfest) bespielt werden kénnen, aber auch als éffentlicher Veranstaltungs- und Aufent-
haltsort der Bevolkerung zur Verfugung stehen. Eine Bebauung ist mittelfristig nicht vorgesehen —
temporare oder kleine, 6ffentlich zugangliche Bauten sind jedoch mdéglich, sofern sie keinen Er-
schliessungsbedarf erzeugen und der Bevdlkerung zur Verfligung stehen.

2.3 Erganzung Bauordnung

Die Bauordnung wird mit dem Artikel 24c "Sonderbauvorschriften Zentrum" (W4 0.80 zwischen
"Pischte 52" und neuer Ringstrasse) gemass §§ 79 ff. PBG erganzt. Die Sonderbauvorschriften si-
chern eine Uberbauung nach einheitlichen Grundsatzen. Ziel ist eine gute Einordnung, Gestaltung,
Erschliessung und Ausstattung der Uberbauung. Diese Vorschriften erméglichen Abweichungen von
der Regelbauweise, z. B. hdhere Dichten (von 0.8 auf 1.1) und Geschossigkeit (fiinf anstelle von vier
Vollgeschosse), beinhalten aber auch Vorgaben fir eine besonders gute Gestaltung, hochwertige
Freiraume und 6ffentliche Nutzbarkeit. Die Sonderbauvorschriften sind erst nach Baubeginn des ers-
ten Vorhabens verbindlich fir das gesamte Gebiet. Solange keine Anwendung der Sonderbauvor-
schriften erfolgt, gilt die Gbliche Regelbauweise.

Mit dem neuen Art. 31 wird die kantonale Naturgefahrenkarte allgemeingultig grundeigentimerver-
bindlich verankert und muss bei Planung und Bauvorhaben bertcksichtigt werden. Neuere Erkennt-
nisse, wie z. B. bauliche Hochwasserschutzmassnahmen, kénnen die Gefahrenlage verandern und
sind auch ohne Anpassung der Naturgefahrenkarte zu bertlicksichtigen. Das Ziel ist eine "tragbare"
Risikobewaltigung, da absolute Sicherheit nicht mdglich ist. Schaden durch Naturereignisse sollen
gesellschaftlich und wirtschaftlich beherrschbar bleiben. Gemeinden begrenzen die Hochwasserrisi-
ken vor allem durch planungsrechtliche Mittel wie Umzonungen, Abstandslinien oder Gestaltungs-
plane. Wenn dies nicht ausreicht, sind bauliche Massnahmen am Gewasser nétig. Objektschutz-
massnahmen (z. B. individuelle Schutzvorrichtungen) werden nur angeordnet, wenn andere Mass-
nahmen nicht méglich oder nicht ausreichend sind. Die bisherigen Artikel 31 und 32 werden somit
zu 32 und 33.

2.4  Teilrevision Kernzonenplan

Der Kernzonenplan wird gegen Norden um die "Pischte 52" erweitert, die entsprechende Flache wird
als nicht Uberbaubar ausgewiesen. Ausgenommen davon sind Kleinbauten bis 50 m? Grundflache
gemass kantonalen Vorgaben. Diese neue Kernzonenflache tibernimmt, ahnlich wie die Freihalte-
zone gemass § 61 PBG, eine Erholungsfunktion, trennt und gliedert die Bauzone und erweitert den
Erholungsraum im Stadtpark Schlieren.
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3. Ausgleich planungsbedingter Vorteile (Mehrwertabgabe)

Seit der Revision des Bundesgesetzes liber die Raumplanung (RPG) im Jahr 2014 miissen Kantone
planungsbedingte Mehrwerte bei Einzonungen ausgleichen. Der Zircher Kantonsrat verabschiedete
2019 das kantonale Mehrwertausgleichsgesetz (MAG). Dies regelt zusammen mit der entsprechen-
den Verordnung den Ausgleich bei Ein-, Um- und Aufzonungen. Solange im Kernzonenplan die ehe-
malige Badenerstrasse als "nicht Uberbaubare Flache" ausgeschieden ist, fallt keine kantonale Mehr-
wertabgabe an.

Die Stadt Schlieren hat auf der Grundlage von § 19 MAG in Art. 30a der Bauordnung (BO) festgelegt,
dass auf Planungsvorteilen, die durch Auf- oder Umzonungen entstehen, eine Mehrwertabgabe von
40 % des um Fr. 100'000.00 gekiirzten Mehrwerts erhoben wird. Die Freiflache betragt 1'200 m?.
Diese Regelung trat am 7. Dezember 2024 in Kraft. Durch die Sonderbauvorschriften wird eine ho-
here Ausnitzung ermdglicht und ist somit mehrwertabgabepflichtig. Aufgrund der Freiflache sind da-
von die beiden Grundstlicke Kat.-Nrn. 9831 und 9832 betroffen. Die kommunale Abgabe betragt rund
Fr. 325°000.00 und wurde den Eigentimern im September 2025 mindlich und im Nachgang noch
schriftlich mitgeteilt. Diese Berechnungen wurden mit der Online-Plattform eMehrwertausgleich des
Kantons Zirich (Landwertmodell) gemacht. Die Ertrage aus den Mehrwertabgaben fliessen gemass
Art. 30b BO in den kommunalen Mehrwertausgleichsfonds und werden nach Massgabe des Fonds-
reglements verwendet.

4. Ubertrag vom Finanz- ins Verwaltungsvermogen alte Badenerstrasse

Am 12. Oktober 2021 hat die Stadt Schlieren folgende Grundstiicke vom Kanton Zirich erworben:
- Kat.-Nr. 9838, 1'057 m?
— Kat.-Nr. 9841, 7'742 m?

Die Kat.-Nr. 9'838 mit 1'057 m? und total Fr. 1'962'000.00 verbleibt im Finanzvermdgen und wird
weder in dieser Vorlage Teilrevision Planungszone Zentrum noch in der Stadtparkerweiterung mit-
eingerechnet.

Rund 6'350 m? des Grundstlicks Kat.-Nr. 9841 und total Fr. 283'000.00 werden vom Finanzvermdgen
ins Verwaltungsvermdégen Uberfihrt als Bestandteil dieser Vorlage Teilrevision Planungszone Zent-
rum. Mit dieser Uberfiihrung respektive Einzonung in die Kernzone (nicht (iberbaubar) wird auch zu
Gunsten des Kantons Zirich ein Betrag von Fr. 90'000.00 fallig. Die restliche Teilflache des Grund-
stlicks Kat.-Nr. 9841 ist nicht Bestandteil dieser Vorlage.

Kostentbersicht:

Grundstick Kosten in Fr.

Teilgrundstick Kat.-Nr. 9841 mit rund 6'350 m2 283'000.00
Auszahlung an Kanton fur Einzonung 90'000.00
Total Kosten 373'000.00

Fir die Teilrevision Zentrum wurde im Budget 2026 in der Investitionsrechnung unter der Investition,
INV00673, ein Betrag von 2.8 Mio. Franken eingestellt. Die Uberfiihrung des Grundstiicks in das
Verwaltungsvermoégen sowie die Zahlung an den Kanton fir die Einzonung belauft sich auf Total
Fr. 373'00.00. In den 2.8 Mio. Franken ist ebenfalls die bereits berechnete Altlastenentsorgung der
versiegelten Flachen enthalten. Zudem wurde von einer wesentlich héheren Zahlung an den Kanton
Zdurich fur die Einzonung ausgegangen.
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5. Verfahrensablauf

Die Vorlage wurde von der Erarbeitung der Planungsgrundlagen bis zur Festsetzungsvorlage in en-
ger Zusammenarbeit mit der Abteilung Finanzen und Liegenschaften erstellt.

Am 6. Dezember 2023 wurden die Unterlagen bei der Baudirektion zur kantonalen Vorprifung ein-

gereicht. Mit dem Vorprifungsbericht vom 15. Marz 2024 hat die Baudirektion Stellung genommen

und die Planung gewurdigt. Fur die vorliegende Teilrevision wurde unter Berlcksichtigung weniger

Antrage die Genehmigung in Aussicht gestellt. Die Auflagen und Empfehlungen aus der Vorprifung

wurden gepruft und im vorliegenden bereinigten Stand berlcksichtigt. Insbesondere wurde folgende

Anpassungen vorgenommen:

—  Erganzung der Sonderbauvorschriften mit Vorgaben zur Dachbegriinung

—  Streichung der erhdéhten Anforderungen an den Energiestandard in den Sonderbauvorschrif-
ten

—  Erganzung der Planungsvorlage mit einer allgemeinen Bestimmung zur Verankerung der Na-
turgefahrenkarte

Das nach § 7 des Planungs- und Baugesetzes vorgeschriebene Mitwirkungsverfahren wurde vom
1. Dezember 2023 bis am 7. Februar 2024 durchgeflihrt. Die Anhérung der nach- und nebengeord-
neten Planungstrager erfolgte parallel zur 6ffentlichen Auflage. Wahrend der Auflage konnten sich
alle zum Planinhalt dussern und schriftliche Einwendungen dagegen einbringen. Es sind keine Ein-
wendungen oder Antrage eingegangen, die Frist lief ungenutzt ab.

Die Teilrevision Nutzungsplanung (Zonen- und Kernzonenplan sowie Bauordnung) bedarf der Fest-
setzung durch das Gemeindeparlament von Schlieren und der Genehmigung durch die Baudirektion.
Hernach werden der Festsetzungs- und der Genehmigungsentscheid verdffentlicht und aufgelegt.
Somit kommen die beiden Planungen Zentrum und Naturgefahren nach langerer Planungszeit (Er-
arbeitung, Vorpriifung und éffentliche Auflage 2023/24 und Uberarbeitung, Festsetzung 2025/26) mit
dieser Teilrevision zu einem Abschluss.

6. Erwéagungen

Diese Teilzonenplananderung ist recht- und zweckmassig. Mit der Zentrumsplanung werden die
neuen Rahmenbedingungen festgelegt, die aufgrund der Limmattalbahn und damit verbunden die
Freistellung der "Pischte 52" notwendig wurden. Mit der entsprechenden Zonierung, insbesondere
der "Pischte 52" und den Sonderbauvorschriften kann die Entwicklung des Zentrums von Schlieren
in die gewlinschten Bahnen gelenkt werden. Zudem wird die kantonale Naturgefahrenkarte grund-
eigentimerverbindlich verankert und muss bei Planung und Bauvorhaben bericksichtigt werden.
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Der Stadtrat beschliesst:

1. Dem Gemeindeparlament wird beantragt zu beschliessen:

1.1. Die Teilrevision Nutzungsplanung, bestehend aus dem Anderungsplan Zonenplan, der An-

derung der Bauordnung und dem Anderungsplan Kernzonenplan, wird festgesetzt.

1.2. Der Bericht gemass Art. 47 der Raumplanungsverordnung (RPV) wird zur Kenntnis ge-

nommen.

1.3. Fir den Ubertrag von Finanz- ins Verwaltungsvermégen sowie der Zahlung an den Kanton

Zurich fir die Einzonung wird ein Kredit von Fr. 373'000.00 zu Lasten der Investitionsrech-
nung, INV00673, genehmigt.

1.4. Der Stadtrat wird ermachtigt, allfallige aus dem Genehmigungsverfahren zwingend not-

wendige Anderungen der Vorlage in eigener Zustandigkeit vorzunehmen.

1.5. Ziffer 1.1 dieses Beschlusses untersteht dem fakultativen Referendum.

2. Mitteilung an

Status:

Gemeindeparlament

Abteilungsleiter Bau und Planung

Abteilungsleiter Finanzen und Liegenschaften
Abteilungsleiterin Werke, Versorgung und Anlagen
Bereichsleiter Liegenschaften

Bereichsleiterin Stadtentwicklung

Fachstelle Finanzen

Archiv

offentlich

Stadtrat Schlieren

Markus Bartschiger Selina Kaufmann
Stadtprasident Stadtschreiberin

6.0.4.1/2023-40 Seite 5 von 5



	1. Ausgangslage
	2. Planung
	2.1 Erarbeitung der Planungsgrundlagen
	2.2 Teilrevision Zonenplan
	2.3 Ergänzung Bauordnung
	2.4 Teilrevision Kernzonenplan

	3. Ausgleich planungsbedingter Vorteile (Mehrwertabgabe)
	4. Übertrag vom Finanz- ins Verwaltungsvermögen alte Badenerstrasse
	5. Verfahrensablauf
	6. Erwägungen

